
Pflichtenheft SAC Sektion Rhein 

 

Tourenleiter (TL) 
Die Tourenleiter sind begeisterte, ehrenamtliche Berggänger und “bewegen” unsere Sektion 

Der Einfachheit halber wird nur die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist darin 

eingeschlossen. 

Autor GMH/PSI Stand 01.10.2024 Status: genehmigt 

 

Aufgaben 
 

● Planen und Führen von Sektionstouren in 

Eigenverantwortung und im Rahmen der Vorgaben der 

Sektion 

● Wählt den Schwierigkeitsgrad der Tour seinem eigenen 

Können und Ausbildung entsprechend 

o Er sollte dabei nicht an seine physischen oder 

psychischen Grenzen gelangen 

● Festlegen des jeweilige Anforderungsprofil, die Ausrüstung 

sowie die Anzahl der Teilnehmenden unter 

Berücksichtigung der technischen Anforderungen und 

Schwierigkeiten der Tour 

● Eingabe von einer oder mehreren Touren für das 

Jahresprogramm in Dropnet 

● Bestätigung oder Ablehnung der Teilnehmenden auf der 

Teilnehmerliste in Dropnet 

● Erfasst sich selbst als Teilnehmer im Dropnet 

● Nimmt bei Unsicherheiten (z.B. über die Verhältnisse oder 

Fragen zu Teilnehmer) vor der Durchführung mit dem 

Tourenchef (TC) Kontakt auf 

● Anpassung des Tourenziels in Absprache mit dem TC 

● Gibt dem TC bei unvorhergesehenen Ereignissen (z.B. 

Unfall, Lawinenabgang) oder überforderte Teilnehmer 

zeitnah eine mündliche oder schriftliche (WhatsApp oder 

SMS) Rückmeldung 

● Erfasst einen Tourenbericht in Dropnet. 

● Bereitschaft für den Besuch von Weiterbildungen zur 

Erhaltung der Leiteranerkennung. 

 

Anforderungen ● Freude am Umgang mit Menschen und «Gruppe führen» 
● Teamplayer 
● Entscheidungsfreudig 
● Motivierend/Optimistisch 
● Freude an Freiwilligenarbeit 

https://www.sac-cas.ch/fileadmin/Ausbildung_und_Wissen/Sicher_unterwegs/Rechte_und_Pflichten/SAC_Reglement_Aus_und_Fortbildungspflicht.pdf
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● Sorgfaltspflicht 
● Besitzt die für das Leiten von Touren erforderliche 

Qualifikationen - sie richtet sich mindestens nach den 
Bestimmungen des SAC Zentralverbandes 

○ Bis und mit T4 ohne Leiteranerkennung 
○ Schneeschuhtouren bis und mit WT4 ohne 

Leiteranerkennung  
 

Kompetenzen 
 

● Zur Durchführung von Sektionstour 
● Zur Bestätigung oder Ablehnung eines Teilnehmenden 
● In Absprache mit dem TC zur Änderung des Tourenziels 
● Erfassung Tourenbericht mit Angabe Vornamen (Ohne 

Nachnamen wegen Datenschutz) 
 

Termine 
 

● September: Eingabe Touren 
● Oktober: Roslenalp 
● Individuelle oder Sektorenübergreifende Weiterbildung  

Besonderes 
Anmerkungen 

● Die TL werden auf Antrag der TC durch die 
Tourenkommission ernannt 

● Bei anspruchsvollen Hoch- oder Skitouren im 
Schwierigkeitsgrad ZS ist im Vorfeld ein Stellvertreter zu 
benennen und den Tourenleitern zu informieren. 

● Siehe auch Merkblatt Skitouren 
● Siehe auch Rechte und Pflichten 

 

 

 

  

Ort, Datum 

 

 

Unterschrift Präsident SAC Rhein 

 

Ort, Datum 

 

 

Unterschrift Tourenchef 

https://docs.google.com/document/d/15ZiolcWtzPcwb467d-oD8TrtvgdZILAL/edit?usp=sharing&ouid=111279841232439163225&rtpof=true&sd=true
https://www.sac-cas.ch/de/ausbildung-und-sicherheit/sicher-unterwegs/rechte-und-pflichten/

